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Freistaat muss Handlungskonzept gegen Rechtsextremismus verbessern!
Antrag Nr. 14-20 / A 01549 von SPD, 
Frau StRin Beatrix Zurek, Herrn StR Christian Vorländer und Herrn StR Alexander Reissl
vom 19.11.2015, eingegangen am 19.11.2015

Sehr geehrte Frau Kollegin Zurek,
sehr geehrter Herr Kollege Vorländer,
sehr geehrter Herr Kollege Reissl,

Ihrem Antrag haben Sie folgenden Sachverhalt vorausgeschickt:

„Oberbürgermeister Dieter Reiter wird gebeten, bei der Bayerischen Staatsregierung 
Informationen darüber einzuholen, wie der Freistaat sein Handlungskonzept gegen 
Rechtsextremismus fortzuschreiben gedenkt. Der Stadtrat soll über die Antwort der 
Staatsregierung informiert werden.“

Nach § 60 Abs. 9 GeschO dürfen sich Anträge ehrenamtlicher Stadtratsmitglieder nur auf 
Gegenstände beziehen, für deren Erledigung der Stadtrat zuständig ist. Der Inhalt Ihres 
Antrages betrifft jedoch eine laufende Angelegenheit, deren Besorgung nach Art. 37 Abs. 1 GO
und § 22 GeschO dem Oberbürgermeister obliegt, weshalb eine Behandlung auf diesem 
Wege erfolgt.

Zu Ihrem Antrag vom 19.11.2015 teile ich Ihnen Folgendes mit:
Wie Sie der beigefügten Anlage entnehmen können, habe ich mich schriftlich an die 
Bayerische Staatskanzlei, Herrn Ministerpräsident Horst Seehofer, gewandt.
Sobald mir ein Antwortschreiben der Bayerischen Staatsregierung vorliegt, werde ich Ihnen 
dieses natürlich unmittelbar zur Kenntnis bringen.

          
An die StRin Beatrix Zurek
An den StR Christian Vorländer
An den StR Alexander Reissl

der SPD-Fraktion 

Datum
21.12.2015

Landeshauptstadt
München
Oberbürgermeister

Dieter ReiterLandeshauptstadt München, Oberbürgermeister, 80313 München

Rathaus, Marienplatz 8
80331 München
Telefon: 233-92430
Telefax: 233-27458
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Von den vorstehenden Ausführungen bitte ich Kenntnis zu nehmen und gehe davon aus, dass 
die Angelegenheit damit erledigt ist.

Mit freundlichen Grüßen

gez.

Dieter Reiter


